
§ 7b

Grundinformation zu § 7b: Die Vorschrift wurde zur Förderung des privaten
Wohnungsbaus durch das Zweite Steuerneuordnungsgesetz v. 20.4.1949 (s.
Dok. Anm. 172) mit Wirkung ab VZ 1949 in das EStG eingefügt. Die Vorschrift
erfuhr im Laufe der Jahrzehnte mehrere Neufassungen, so in 1960, 1964 und
1977.
In seiner letzten Fassung (s.u.) begünstigte § 7b Wohnzwecken dienende Ein-
familienhäuser, Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen durch erhöhte
Absetzungen (8 × 5 %; sodann 2,5 %), ab 1981 begrenzt auf AHK bis zu
200000 DM bzw. 250000 DM (s. Dok. Anm. 371). Durch das Wohneigentums-
förderungsgesetz v. 15.5.1986 (s. Dok. Anm. 401) wurde § 7b auf vor dem 1.1.
1987 angeschaffte oder hergestellte Objekte beschränkt, lief somit allmählich
aus und wurde ab VZ 1987 durch den SA-Abzug gem. § 10e ersetzt. § 10e ist
seinerseits vom Eigenheimzulagengesetz abgelöst worden, das für nach dem
31.12.1995 und vor dem 1.1.2006 angeschaffte oder hergestellte eigene Woh-
nungen eine Eigenheimzulage außerhalb des EStG vorsah.
Aufhebung des § 7b: Durch das Gesetz zur Anpassung der Abgabenordung an
den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
v. 22.12.2014 (ZollkodexAnpG, BGBl. I 2014, 2417; BStBl. I 2015, 58) wurde
die Vorschrift aufgehoben. Sie hatte für künftige Fälle keine Bedeutung mehr,
weil sie aufgrund der zeitlichen Anwendungsregelungen ausgelaufen ist. Zudem
erschwerte sie nach Auffassung des Finanzausschusses die Lesbarkeit des Geset-
zes, weil dem Rechtsanwender der zeitlich begrenzte Anwendungsbereich nicht
unmittelbar bewusst wurde (Beschlussempfehlung und Bericht des FinAussch.,
BTDrucks. 18/3441, 58).
Die Kommentierung des § 7b – Stand Oktober 1977 mit Grünen Blättern
Februar 1983 – ist im elektronischen HHR-Archiv abgelegt, abrufbar unter
www.ertragsteuerrecht.de/hhr_archiv.htm.

Text der zuletzt geltenden Fassung:

§ 7b

E rh öh t e Ab s e t z u n g e n f ü r E i n f am i l i e n h ä u s e r ,
Zw e i f am i l i e n h ä u s e r u n d E i g e n t um swohnun g e n

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346)

(1) 1Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern und
Eigentumswohnungen, die zu mehr als 66 2/3 Prozent Wohnzwecken dienen
und die vor dem 1. Januar 1987 hergestellt oder angeschafft worden sind, kann
abweichend von § 7 Absatz 4 und 5 der Bauherr im Jahr der Fertigstellung
und in den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 Prozent der Herstellungs-
kosten oder ein Erwerber im Jahr der Anschaffung und in den sieben folgenden
Jahren jeweils bis zu 5 Prozent der Anschaffungskosten absetzen. 2Nach Ab-
lauf dieser acht Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen Abset-
zung jährlich 2,5 Prozent des Restwerts abzuziehen; § 7 Absatz 4 Satz 2 gilt
entsprechend. 3Übersteigen die Herstellungskosten oder die Anschaffungskos-
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ten bei einem Einfamilienhaus oder einer Eigentumswohnung 200000 Deut-
sche Mark, bei einem Zweifamilienhaus 250000 Deutsche Mark, bei einem
Anteil an einem dieser Gebäude oder einer Eigentumswohnung den entspre-
chenden Teil von 200000 Deutsche Mark oder von 250000 Deutsche Mark, so
ist auf den übersteigenden Teil der Herstellungskosten oder der Anschaffungs-
kosten § 7 Absatz 4 anzuwenden. 4Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Steu-
erpflichtige das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, die Eigentumswohnung
oder einen Anteil an einem dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung
1. von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehegatten die Voraussetzun-

gen des § 26 Absatz 1 vorliegen;
2. anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit der Anschaffung an den

Veräußerer ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder eine Eigentums-
wohnung oder einen Anteil an einem dieser Gebäude oder an einer Eigen-
tumswohnung veräußert; das gilt auch, wenn das veräußerte Gebäude, die
veräußerte Eigentumswohnung oder der veräußerte Anteil dem Ehegatten
des Steuerpflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehegatten im Zeit-
punkt der Anschaffung und im Zeitpunkt der Veräußerung die Vorausset-
zungen des § 26 Absatz 1 vorliegen;

3. nach einer früheren Veräußerung durch ihn wieder anschafft; das gilt auch,
wenn das Gebäude, die Eigentumswohnung oder der Anteil im Zeitpunkt
der früheren Veräußerung dem Ehegatten des Steuerpflichtigen zuzurech-
nen war und bei den Ehegatten die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 vor-
liegen.

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungskosten, die für Ausbauten und
Erweiterungen an einem Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer Ei-
gentumswohnung aufgewendet worden sind und der Ausbau oder die Erweite-
rung vor dem 1. Januar 1987 fertig gestellt worden ist, wenn das Einfamilien-
haus, Zweifamilienhaus oder die Eigentumswohnung vor dem 1. Januar 1964
fertig gestellt und nicht nach dem 31. Dezember 1976 angeschafft worden ist.
2Weitere Voraussetzung ist, dass das Gebäude oder die Eigentumswohnung im
Inland belegen ist und die ausgebauten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu
mehr als 80 Prozent Wohnzwecken dienen. 3Nach Ablauf des Zeitraums, in
dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen vorgenommen werden können, ist der
Restwert den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes oder dem
an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen; die weiteren Absetzungen für
Abnutzung sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich hiernach
ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maßgebenden Prozentsatz zu be-
messen.
(3) 1Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er im Jahr der Fertigstellung
und in den zwei folgenden Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des drit-
ten auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres nachholen. 2Nachträgliche
Herstellungskosten, die bis zum Ende des dritten auf das Jahr der Fertigstel-
lung folgenden Jahres entstehen, können abweichend von § 7a Absatz 1 vom
Jahr ihrer Entstehung an so behandelt werden, als wären sie bereits im ersten
Jahr des Begünstigungszeitraums entstanden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für
den Erwerber eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilienhauses oder einer
Eigentumswohnung und bei Ausbauten und Erweiterungen im Sinne des Ab-
satzes 2 entsprechend.
(4) 1Zum Gebäude gehörende Garagen sind ohne Rücksicht auf ihre tatsäch-
liche Nutzung als Wohnzwecken dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht
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mehr als ein Personenkraftwagen für jede in dem Gebäude befindliche Woh-
nung untergestellt werden kann. 2Räume für die Unterstellung weiterer Kraft-
wagen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu behandeln.
(5) 1Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 kann der Steuerpflichti-
ge nur für ein Einfamilienhaus oder für ein Zweifamilienhaus oder für eine Ei-
gentumswohnung oder für den Ausbau oder die Erweiterung eines Einfamili-
enhauses, eines Zweifamilienhauses oder einer Eigentumswohnung in
Anspruch nehmen. 2Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des § 26 Ab-
satz 1 vorliegen, können erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 für
insgesamt zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude, Eigentumswohnungen,
Ausbauten oder Erweiterungen in Anspruch nehmen. 3Den erhöhten Absetzun-
gen nach den Absätzen 1 und 2 stehen die erhöhten Absetzungen nach § 7b in
der jeweiligen Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom 16. Juni 1964
(BGBl. I S. 353) und nach § 15 Absatz 1 bis 4 des Berlinförderungsgesetzes in
der Fassung des Gesetzes vom 11. Juli 1977 (BGBl. I S. 1213) gleich. 4Ist das
Einfamilienhaus, das Zweifamilienhaus oder die Eigentumswohnung (Erst-
objekt) dem Steuerpflichtigen nicht bis zum Ablauf des Begünstigungszeit-
raums zuzurechnen, so kann der Steuerpflichtige abweichend von den Sätzen
1 bis 3 erhöhte Absetzungen bei einem weiteren Einfamilienhaus, Zweifami-
lienhaus oder einer weiteren Eigentumswohnung im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 (Folgeobjekt) in Anspruch nehmen, wenn er das Folgeobjekt innerhalb
eines Zeitraums von zwei Jahren vor und drei Jahren nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums, in dem ihm das Erstobjekt letztmals zugerechnet worden ist,
anschafft oder herstellt; Entsprechendes gilt bei einem Ausbau oder einer Er-
weiterung eines Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses oder einer Eigentums-
wohnung. 5Im Fall des Satzes 4 ist der Begünstigungszeitraum für das Folge-
objekt um die Anzahl der Veranlagungszeiträume zu kürzen, in denen das
Erstobjekt dem Steuerpflichtigen zugerechnet worden ist; hat der Steuerpflich-
tige das Folgeobjekt in einem Veranlagungszeitraum, in dem ihm das Erst-
objekt noch zuzurechnen ist, hergestellt oder angeschafft oder einen Ausbau
oder eine Erweiterung vorgenommen, so beginnt der Begünstigungszeitraum
für das Folgeobjekt abweichend von Absatz 1 mit Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums, in dem das Erstobjekt dem Steuerpflichtigen letztmals zugerechnet
worden ist.
(6) 1Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswoh-
nung mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen, so ist Absatz 5 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der Anteil des Steuerpflichtigen an einem dieser Ge-
bäude oder an einer Eigentumswohnung, einem Einfamilienhaus, einem
Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswohnung gleichsteht; Entsprechendes
gilt bei dem Ausbau oder der Erweiterung von Einfamilienhäusern, Zweifami-
lienhäusern oder Eigentumswohnungen, die mehreren Steuerpflichtigen zuzu-
rechnen sind. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn ein Einfamilienhaus, ein
Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung ausschließlich dem Steuer-
pflichtigen und seinem Ehegatten zuzurechnen ist und bei den Ehegatten die
Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 vorliegen.
(7) Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen und Kauf-
eigentumswohnungen kann abweichend von Absatz 5 für alle von ihm vor
dem 1. Januar 1987 erstellten Kaufeigenheime, Trägerkleinsiedlungen und
Kaufeigentumswohnungen im Jahr der Fertigstellung und im folgenden Jahr
erhöhte Absetzungen bis zu jeweils 5 Prozent vornehmen.
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(8) Führt eine nach § 7c begünstigte Baumaßnahme dazu, dass das bisher be-
günstigte Objekt kein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus und keine Eigen-
tumswohnung mehr ist, kann der Steuerpflichtige die erhöhten Absetzungen
nach den Absätzen 1 und 2 bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen für den
restlichen Begünstigungszeitraum unter Einbeziehung der Herstellungskosten
für die Baumaßnahme nach § 7c in Anspruch nehmen, soweit er diese Herstel-
lungskosten nicht in die Bemessungsgrundlage nach § 7c einbezogen hat.
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